










Grundstücksseiten einer oder verschiedenen Straßen zugewandt sind, ist die 
Straßenseite für die Berechnung der Straßenfrontlänge maßgeblich, von der aus das 
Grundstück seinen Zugang nimmt. Wenn die der Straße zugewandte 
Grundstücksseite oder deren Länge nicht festgestellt werden kann, wird der 
Gebührenberechnung folgende Straßenfrontlänge nach der Grundstücksfläche 
zugrunde gelegt: 

bis 250 m2 Grundstücksfläche 10 m 
bis 500 m2 Grundstücksfläche 15 m 
bis 1.000 m2 Grundstücksfläche 20 m 
bis 2.000 m2 Grundstücksfläche 25 m 
über 2.000 m2 Grundstücksfläche 30 m 

Grundstücke, die nur mit einer Zufahrt von höchstens 5,00 m Breite an die zu 
reinigende Straße angrenzen, werden wie Hinterliegergrundstücke behandelt. 
Bruchteile eines Meters werden bis zu 50 cm abgerundet, über 50 cm aufgerundet. 

§ 10 Gebührensätze

(1) Die Gebührensätze werden um einen Anteil für die Verschmutzung durch den
Durchgangsverkehr gekürzt, der von der Stadt zu tragen ist (Stadtanteil). Der Anteil
der Stadt beträgt bei

a) Straßen mit geringem Anteil an Anliegerverkehr 40 v. H.

b) Straßen mit durchschnittlichem Anteil an Anliegerverkehr 25 v. H.

c) Straßen mit hohem Anteil an Anliegerverkehr 10 v. H.

d) Fußgängerzonen und 
Fruchtmarktstraße und 
Omnibusbahnhofes) 25 v. H. 

Straßenteilstück Obere Hauptstraße 
Schloßplatz ( ohne Bussteig des 

zwischen 
Zentralen 

(2) Nach Abzug des Stadtanteils beträgt die vom Gebührenschuldner zu leistende Gebühr
je Frontmeter jährlich:

a) in der Reinigungsklasse I:

Straßen mit geringem Anteil an Anliegerverkehr

Straßen mit durchschnittlichem Anteil an Anliegerverkehr

Straßen mit hohem Anteil an Anliegerverkehr

b) in der Reinigungsklasse II:

Straßen mit geringem Anteil an Anliegerverkehr

Straßen mit durchschnittlichem Anteil an Anliegerverkehr

Straßen mit hohem Anteil an Anliegerverkehr

c) in der Reinigungsklasse III

1,18 EUR 

1,47 EUR 

1,76 EUR 

2,35 EUR 

2,94 EUR 

3,53 EUR 

25,23 EUR 



d) in der Reinigungsklasse IV

e) in der Reinigungsklasse V

33,65 EUR 

42,06 EUR 

§ 11 Gebührenpflicht, Gebührenberechnung, Gebührenschuldner

(1) Der Gebührenpflicht unterliegen alle Grundstücke, die an eine der in der Anlage
aufgeführten Straßen angrenzen oder durch eine solche Straße erschlossen werden.
Die Reinigungsgebühren ruhen als öffentliche Lasten gemäß § 7 Abs. 7 KAG auf dem
Grundstück; im Falle, dass das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet ist, auf
dem Erbbaurecht.

(2) Die von dem Gebührenschuldner zu zahlende Straßenreinigungsgebühr errechnet sich
aus dem Gebührensatz multipliziert mit der sich aus § 9 Abs. 3 ergebenden
Straßenfrontlänge. Bruchteile eines Meters werden bis zu 50 cm abgerundet, über 50
cm aufgerundet.

(3) Gebührenschuldner sind die jeweiligen Eigentümer und
Nutzungsberechtigten. Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner.

dinglich 

( 4) Die Gebührenschuldner sind verpflichtet, über alle mit der Straßenreinigung und
Gebührenberechnung zusammenhängenden Fragen Auskunft zu geben; insbesondere
haben sie unaufgefordert jeden Wohnungswechsel und jeden Wechsel im Eigentum
innerhalb von zwei Wochen dem UBZ anzuzeigen.

§ 12 Beginn und Ende der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme der Reinigung im Reinigungsgebiet.

(2) Tritt während des Kalenderjahres ein Wechsel in der Person des Gebührenschuldners
ein, so geht die Gebührenpflicht mit dem Beginn des folgenden Monats auf den
Rechtsnachfolger über.

(3) Für ausgefallene Reinigungstage, insbesondere durch Feiertage, höhere Gewalt,
Streik oder sonstige unabwendbare Ereignisse (z. B. Schneefall) werden
Gebührenermäßigungen nicht gewährt. Das gleiche gilt bei Behinderungen und
Beeinträchtigungen der Straßenreinigung durch den ruhenden Verkehr.

( 4) Hindern Baustellen länger als 8 Wochen die gesamte Reinigung einer Straße oder
eines großen Straßenabschnitts, so wird für den Zeitraum vom nächsten
Monatsersten bis Ende des Monats, in dem letztmals eine Reinigung nicht erfolgen
konnte, keine Gebühr erhoben.

§ 13 Festsetzung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenschuld wird jährlich durch Bescheid festgesetzt. In dem Bescheid
können auch andere Abgaben enthalten sein.




